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2.
Aufgaben bei der Einleitung der Durchset
zung gerichtlicher Entscheidungen

2.1.
Die Aufgaben der Vorsitzenden der Kam
mern bzw. Senate
Die Vorsitzenden der Kammern bzw. Se
nate sichern, daß in den Strafakten alle An
gaben enthalten sind, die zur Einleitung 
der Durchsetzung der gerichtlichen Ent
scheidung erforderlich sind. Sie haben ins
besondere
— die Vollständigkeit der Angaben zur 

Person des Verurteilten einschließlich 
der Personenkennzahl zu gewährlei
sten;

— im Rubrum der Entscheidung die genaue 
Angabe des Beginns der Untersuchungs
haft (Tag der vorläufigen Festnahme, 
auch im Ausland, bzw. der -Verhaftung 
aufgrund eines Haftbefehls) und gege
benenfalls des Tages der Beendigung der 
Untersuchungshaft zu sichern;

— bei der Anordnung des Vollzugs der mit 
der Verurteilung auf Bewährung ange
drohten Freiheitsstrafe im Beschluß die 
Dauer einer vollzogenen Untersuchungs
haft anzugeben;

— beim Widerruf einer Strafaussetzung 
auf Bewährung im Beschluß die Dauer 
des bereits vollzogenen Teils der Straf
haft und die Strafvollzugseinrichtung 
anzugeben, in der sich der Verurteilte 
zuletzt befand;

— die einzelnen Entscheidungen in der Ur
teilsformel mit fortlaufenden Ziffern zu 
versehen, um in den Verwirklichungs
ersuchen die Bezugnahme auf die Ent
scheidung zu erleichtern;

— beim Ausspruch der Verpflichtung zur 
Bewährung am Arbeitsplatz in der Ent
scheidungsformel den Betrieb genau zu 
bezeichnen, in dem der Verurteilte ar
beiten soll;

— zu gewährleisten, daß bei einer Verur
teilung zu einer Strafe mit Freiheitsent
zug der Untersuchungshaftanstalt mit 
der Information über den Ausgang der 
Hauptverhandlung (Rückseite des Vor
drucks 220 40) die für die Durchsetzung 
der Entscheidung vorgesehene Zweit
schrift des Strafregisterauszuges des 
Verurteilten übergeben und dies auf der 
Erstschrift des Strafregisterauszuges ver
merkt wird;

— im Anschluß an die Urteilsverkündung 
zu bestimmen, daß bei Vorliegen der 
Kriterien des § 211 Abs. 3 StPO das Ver
wirklichungsersuchen gemäß § 2 Abs. 3 
der 1. DB zur StPO nur eine Ausferti
gung der Entscheidungsformel mit einem 
Auszug aus den Entscheidungsgrünuen 
enthält.

2.2.
Die Aufgaben der Sekretäre der Gerichte

2.2.1.

Der Sekretär des Gerichts I. Instanz sichert 
die ordnungs- und fristgemäße Einleitung. 
Er hat insbesondere:
— in der Schlußverfügung auf der Grund

lage der Rechtsvorschriften und unter 
Beachtung von Anordnungen des Vorsit
zenden festzulegen, an welche Organe 
Verwirklichungsersuchen und Benach
richtigungen zu fertigen sind;

— zu prüfen, ob die Verwirklichungsunter
lagen und die Benachrichtigungen voll
ständig und richtig ausgefüllt vorliegen;

— nach Rechtskraft die fristgemäße Zu
stellung der Unterlagen für die Durch
setzung der gerichtlichen Entscheidung 
an die dafür zuständigen Organe zu ver
anlassen ;

— zu veranlassen, daß bei der Verurteilung 
zu einer Geldstrafe im Zusammenhang 
mit der Berechnung der Auslagen die 
Zahlungsaufforderung ordnungsgemäß 
ausgefüllt wird;

— zu gewährleisten, daß bei Einlegung 
eines Rechtsmittels mit der Abgabe der 
Strafakten an die II. Instanz in den 
Fällen, in denen gemäß § 340 Abs. 2 StPO 
der Sekretär II. Instanz die Verwirk
lichung einleiten muß, folgende Unter
lagen beigefügt werden:
® eine Urteilsausfertigung 
® der Strafregisterauszug (soweit er 

nicht bereits mit der Nachricht über 
den Ausgang der Hauptverhandlung 
der Untersuchungshaftanstalt über
geben wurde)

® Abschriften von Sachverständigen
gutachten bzw. Stellungnahmen des 
Referates Jugendhilfe.

2.2.2.

Der Sekretär des Gerichts II. Instanz hat 
gemäß § 340 Abs. 2 StPO das Verwirk
lichungsersuchen zu fertigen und der zu-


